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Vorwort 
 
Das duale Ausbildungssystem stellt in seiner Verzahnung von schulischer und betrieblicher Aus-
bildung mit Blick auf den Arbeitsmarkt, den benötigten qualifizierten Fachkräftenachwuchs und 
hinsichtlich der Vermittlung beruflicher Handlungskompetenz ein nahezu idealtypisches Ausbil-
dungsmodell dar, von dem die nachwachsende Generation in Deutschland in gleich hohem Maße 
profitiert wie die Wirtschaft. Mitte der neunziger Jahre geriet die Konzeption der dualen Berufs-
ausbildung in Deutschland hinsichtlich ihrer Aktualität und Zukunftsfähigkeit allerdings zunehmend 
in die Kritik, ausgelöst durch sich ändernde Arbeitsanforderungen, verursacht aber auch durch das 
damals zunehmende Auseinanderlaufen von Ausbildungsplatzangebot und demographisch be-
dingter Nachfrage nach Ausbildungsplätzen. Die Lösungsansätze konzentrierten sich sehr schnell 
darauf, die differenzierte Struktur des dualen Ausbildungssystems den veränderten Rahmenbe-
dingungen anzupassen. So fand auf Bundesebene seit dieser Zeit ein grundlegender Modernisie-
rungsprozess statt, in den bis zum Jahr 2008 über 250 Berufe einbezogen wurden. Profilgebendes 
Kernelement dieses Modernisierungsprozesses ist, die ehemals fachbezogene Ausbildungs- und 
Prüfungsstruktur stärker an den in Betrieben und Unternehmen der Wirtschaft vorhandenen Ge-
schäftsprozessen und Handlungsfeldern zu orientieren. Damit wurde die Erwartung verbunden, 
einen qualitativen Entwicklungsprozess in Gang zu setzen und gleichzeitig die Ausbildungsbereit-
schaft der Wirtschaft zu stärken.  
 
Dies blieb nicht ohne Auswirkungen auf die für den Berufsschulunterricht bundesweit maßgeben-
den KMK-Rahmenlehrpläne, die von den Ländern mit dem Bund und den Sozialpartnern im Kon-
text der Neuordnung von Ausbildungsordnungen abgestimmt werden. Prägendes Strukturelement 
sind seit dieser Zeit sogenannte Lernfelder, die neben der Orientierung an berufstypischen Ge-
schäftsprozessen auch auf die von den Sozialpartnern völlig neu konzipierte Form der Abschluss-
prüfung Rücksicht nehmen. Die früheren Prüfungsfächer in den Ausbildungsordnungen des Bun-
des wurden durch sogenannte "Prüfungsbereiche" ersetzt, die von Beruf zu Beruf anders konzi-
piert sind und entsprechend dem jeweiligen Berufsbild die geforderten Kompetenzen zusammen-
fassen. 
 
Die Strukturierung der Lehrpläne nach Lernfeldern greift das didaktische Prinzip der Handlungs-
orientierung auf und der Berufsschulunterricht wird stärker auf die Erfahrungswelt der Auszubil-
denden bezogen. Die Planung des Unterrichts geht hierbei nicht von fachsystematisch vollständi-
gen Inhaltskatalogen aus, sondern verfolgt das Ziel, den jungen Menschen während ihrer Ausbil-
dung den Erwerb einer zeitgemäßen beruflichen Handlungskompetenz zu ermöglichen. Die Lehr-
pläne nach der Lernfeldkonzeption setzen somit die Intention neuer und neugeordneter Ausbil-
dungsberufe im dualen System adressatengerecht um und bereiten die Auszubildenden auf eine 
sich ständig verändernde Arbeits- und Berufswelt vor. Die gestaltungsoffenen Strukturen der 
Lehrpläne ermöglichen dabei den Berufsschulen größere Freiräume als dies bei den nach Fächern 
strukturierten Lehrplänen der Fall ist. Neue Entwicklungen und notwendige Anpassungen können 
so zeitnah und bedarfsorientiert umgesetzt werden. 
 
Neben den fachbezogenen Bildungsplänen sind die Bildungspläne für den berufsübergreifenden 
Bereich und darüber hinaus die Normen und Werte, die Grundgesetz, Landesverfassung und 
Schulgesetz von Baden-Württemberg enthalten, Grundlagen für den Unterricht an den Berufs-
schulen. 
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Erziehungs- und Bildungsauftrag der Berufsschule 
 
Im Rahmen der bundesweit geregelten dualen Berufsausbildung haben sich die Länder auf ein-
heitliche Formulierungen zum Erziehungs- und Bildungsauftrag der Berufsschule verständigt. 
Diese werden vereinbarungsgemäß allen Rahmenlehrplänen voran gestellt und lauten wie folgt: 
 
 
"Teil I: Vorbemerkungen 
 
Dieser Rahmenlehrplan für den berufsbezogenen Unterricht der Berufsschule ist durch die Stän-
dige Konferenz der Kultusminister und -senatoren der Länder (KMK) beschlossen worden. 
 
Der Rahmenlehrplan ist mit der entsprechenden Ausbildungsordnung des Bundes (erlassen vom 
Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie oder dem sonst zuständigen Fachministerium 
im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Bildung und Forschung) abgestimmt. Das Ab-
stimmungsverfahren ist durch das “Gemeinsame Ergebnisprotokoll vom 30.05.1972” geregelt. Auf 
der Grundlage der Ausbildungsordnung und des Rahmenlehrplans, die Ziele und Inhalte der Be-
rufsausbildung regeln, werden die Abschlussqualifikation in einem anerkannten Ausbildungsberuf 
sowie – in Verbindung mit Unterricht in weiteren Fächern – der Abschluss der Berufsschule ver-
mittelt. Damit werden wesentliche Voraussetzungen für eine qualifizierte Beschäftigung sowie für 
den Eintritt in schulische und berufliche Fort- und Weiterbildungsgänge geschaffen. Der Rahmen-
lehrplan enthält keine methodischen Festlegungen für den Unterricht. Selbständiges und verant-
wortungsbewusstes Denken und Handeln als übergreifendes Ziel der Ausbildung wird vorzugs-
weise in solchen Unterrichtsformen vermittelt, in denen es Teil des methodischen Gesamtkon-
zeptes ist. Dabei kann grundsätzlich jedes methodische Vorgehen zur Erreichung dieses Zieles 
beitragen; Methoden, welche die Handlungskompetenz unmittelbar fördern, sind besonders ge-
eignet und sollten deshalb in der Unterrichtsgestaltung angemessen berücksichtigt werden. Die 
Länder übernehmen den Rahmenlehrplan unmittelbar oder setzen ihn in eigene Lehrpläne um. Im 
zweiten Fall achten sie darauf, dass das im Rahmenlehrplan berücksichtigte Ergebnis der fachli-
chen und zeitlichen Abstimmung mit der jeweiligen Ausbildungsordnung erhalten bleibt. 
 
 
Teil II: Bildungsauftrag der Berufsschule 
 
Die Berufsschule und die Ausbildungsbetriebe erfüllen in der dualen Berufsausbildung einen ge-
meinsamen Bildungsauftrag. Die Berufsschule ist dabei ein eigenständiger Lernort. Sie arbeitet als 
gleichberechtigter Partner mit den anderen an der Berufsausbildung Beteiligten zusammen. Sie 
hat die Aufgabe, den Schülerinnen und Schülern berufliche und allgemeine Lerninhalte unter be-
sonderer Berücksichtigung der Anforderungen der Berufsausbildung zu vermitteln. Die Berufs-
schule hat eine berufliche Fachbildung zum Ziel und erweitert die vorher erworbene allgemeine 
Bildung. Damit will sie zur Erfüllung der Aufgaben im Beruf sowie zur Mitgestaltung der Arbeitswelt 
und Gesellschaft in sozialer und ökologischer Verantwortung befähigen. Sie richtet sich dabei nach 
den für diese Schulart geltenden Regelungen der Schulgesetze der Länder. Insbesondere der 
berufsbezogene Unterricht orientiert sich außerdem an den für jeden einzelnen staatlich aner-
kannten Ausbildungsberuf bundeseinheitlich erlassenen Berufsordnungsmitteln:  
 
– Rahmenlehrplan der ständigen Konferenz der Kultusminister und -senatoren der Länder (KMK) 
– Ausbildungsordnungen des Bundes für die betriebliche Ausbildung. 
 
Nach der Rahmenvereinbarung über die Berufsschule (Beschluss der KMK vom 15.03.1991) hat 
die Berufsschule zum Ziel, 
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– “eine Berufsfähigkeit zu vermitteln, die Fachkompetenz mit allgemeinen Fähigkeiten humaner 

und sozialer Art verbindet; 
– berufliche Flexibilität zur Bewältigung der sich wandelnden Anforderungen in Arbeitswelt und Ge-

sellschaft auch im Hinblick auf das Zusammenwachsen Europas zu entwickeln; 
– die Bereitschaft zur beruflichen Fort- und Weiterbildung zu wecken; 
– die Fähigkeit und Bereitschaft zu fördern, bei der individuellen Lebensgestaltung und im öffentli-

chen Leben verantwortungsbewusst zu handeln.” 
 
Zur Erreichung dieser Ziele muss die Berufsschule 
– den Unterricht an einer für ihre Aufgaben spezifischen Pädagogik ausrichten, die Handlungs-

orientierung betont; 
– unter Berücksichtigung notwendiger beruflicher Spezialisierung berufs- und berufsfeldübergrei-

fende Qualifikationen vermitteln; 
– ein differenziertes und flexibles Bildungsangebot gewährleisten, um unterschiedlichen Fähigkei-

ten und Begabungen sowie den jeweiligen Erfordernissen der Arbeitswelt und Gesellschaft ge-
recht zu werden; 

– im Rahmen ihrer Möglichkeiten Behinderte und Benachteiligte umfassend stützen und fördern; 
– auf die mit Berufsausübung und privater Lebensführung verbundenen Umweltbedrohungen und 

Unfallgefahren hinweisen und Möglichkeiten zu ihrer Vermeidung bzw. Verminderung aufzeigen. 
 
Die Berufsschule soll darüber hinaus im allgemeinen Unterricht und soweit es im Rahmen berufs-
bezogenen Unterrichts möglich ist, auf Kernprobleme unserer Zeit wie z. B. 
– Arbeit und Arbeitslosigkeit, 
– friedliches Zusammenleben von Menschen, Völkern und Kulturen in einer Welt unter Wahrung, 

kultureller Identität, 
– Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlage, sowie 
– Gewährleistung der Menschenrechte 
eingehen. 
 
Die aufgeführten Ziele sind auf die Entwicklung von Handlungskompetenz gerichtet. Diese wird 
hier verstanden als die Bereitschaft und Fähigkeit des Einzelnen, sich in gesellschaftlichen, beruf-
lichen und privaten Situationen sachgerecht, durchdacht sowie individuell und sozial verantwortlich 
zu verhalten. 
 
Handlungskompetenz entfaltet sich in den Dimensionen von Fachkompetenz, Personalkompe-
tenz und Sozialkompetenz. 
Fachkompetenz bezeichnet die Bereitschaft und Fähigkeit, auf der Grundlage fachlichen Wissens 
und Könnens Aufgaben und Probleme zielorientiert, sachgerecht, methodengeleitet und selbstän-
dig zu lösen und das Ergebnis zu beurteilen. 
Personalkompetenz bezeichnet die Bereitschaft und Fähigkeit, als individuelle Persönlichkeit die 
Entwicklungschancen, Anforderungen und Einschränkungen in Familie, Beruf und öffentlichem 
Leben zu klären, zu durchdenken und zu beurteilen, eigene Begabungen zu entfalten sowie Le-
benspläne zu fassen und fortzuentwickeln. Sie umfasst personale Eigenschaften wie Selbständig-
keit, Kritikfähigkeit, Selbstvertrauen, Zuverlässigkeit, Verantwortungs- und Pflichtbewusstsein. Zur 
ihr gehören insbesondere auch die Entwicklung durchdachter Wertvorstellungen und die selbstbe-
stimmte Bindung an Werte. 
Sozialkompetenz bezeichnet die Bereitschaft und Fähigkeit, soziale Beziehungen zu leben und 
zu gestalten, Zuwendungen und Spannungen zu erfassen, zu verstehen sowie sich mit anderen 
rational und verantwortungsbewusst auseinanderzusetzen und zu verständigen. Hierzu gehört 
insbesondere auch die Entwicklung sozialer Verantwortung und Solidarität.  
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Methoden- und Lernkompetenz erwachsen aus einer ausgewogenen Entwicklung dieser drei 
Dimensionen. 
Kompetenz bezeichnet den Lernerfolg in Bezug auf den einzelnen Lernenden und seine Befähi-
gung zu eigenverantwortlichem Handeln in privaten, beruflichen und gesellschaftlichen Situatio-
nen. Demgegenüber wird unter Qualifikation der Lernerfolg in Bezug auf die Verwertbarkeit, d.h. 
aus der Sicht der Nachfrage in privaten, beruflichen und gesellschaftlichen Situationen, verstanden 
(vgl. Deutscher Bildungsrat, Empfehlungen der Bildungskommission zur Neuordnung der Se-
kundarstufe II). 
 
 
Teil III: Didaktische Grundsätze 
 
Die Zielsetzung der Berufsausbildung erfordert es, den Unterricht an einer auf die Aufgaben der 
Berufsschule zugeschnittenen Pädagogik auszurichten, die Handlungsorientierung betont und 
junge Menschen zu selbstständigem Planen, Durchführen und Beurteilen von Arbeitsaufgaben im 
Rahmen ihrer Berufstätigkeit befähigt. Lernen in der Berufsschule vollzieht sich grundsätzlich in 
Beziehung auf konkretes berufliches Handeln sowie in vielfältigen gedanklichen Operationen, auch 
gedanklichem Nachvollziehen von Handlungen anderer. Dieses Lernen ist vor allem an die 
Reflexion der Vollzüge des Handelns (des Handlungsplans, des Ablaufs, der Ergebnisse) gebun-
den. Mit dieser gedanklichen Durchdringung beruflicher Arbeit werden die Voraussetzungen ge-
schaffen für das Lernen in und aus der Arbeit. Dies bedeutet für den Rahmenlehrplan, dass die 
Beschreibung der Ziele und die Auswahl der Inhalte berufsbezogen erfolgt. Auf der Grundlage 
lerntheoretischer und didaktischer Erkenntnisse werden in einem pragmatischen Ansatz für die 
Gestaltung handlungsorientierten Unterrichts folgende Orientierungspunkte genannt: 
 
– Didaktische Bezugspunkte sind Situationen, die für die Berufsausübung bedeutsam sind (Lernen 

für Handeln). 
– Den Ausgangspunkt des Lernens bilden Handlungen, möglichst selbst ausgeführt oder aber ge-

danklich nachvollzogen (Lernen durch Handeln). 
– Handlungen müssen von den Lernenden möglichst selbstständig geplant, durchgeführt, über-

prüft, ggf. korrigiert und schließlich bewertet werden. 
– Handlungen sollten ein ganzheitliches Erfassen der beruflichen Wirklichkeit fördern, z.B. techni-

sche, sicherheitstechnische, ökonomische, rechtliche, ökologische, soziale Aspekte einbeziehen. 
– Handlungen müssen in die Erfahrungen der Lernenden integriert und in Bezug auf ihre gesell-

schaftlichen Auswirkungen reflektiert werden. 
– Handlungen sollen auch soziale Prozesse, z.B. der Interessenerklärung oder der Konfliktbewälti-

gung, einbeziehen. 
 
Handlungsorientierter Unterricht ist ein didaktisches Konzept, das fach- und handlungssystemati-
sche Strukturen miteinander verschränkt. Es lässt sich durch unterschiedliche Unterrichtsmetho-
den verwirklichen. Das Unterrichtsangebot der Berufsschule richtet sich an Jugendliche und Er-
wachsene, die sich nach Vorbildung, kulturellem Hintergrund und Erfahrungen aus den Ausbil-
dungsbetrieben unterscheiden. Die Berufsschule kann ihren Bildungsauftrag nur erfüllen, wenn sie 
diese Unterschiede beachtet und Schülerinnen und Schüler – auch benachteiligte oder besonders 
begabte – ihren individuellen Möglichkeiten entsprechend fördert." 
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Umsetzungshinweise für Baden-Württemberg 
 
Die für die Umsetzung dieses Lehrplans erforderlichen rechtlichen Rahmenbedingungen sind in 
der „Verordnung des Kultusministeriums über die Ausbildung und Prüfung an den Berufsschulen 
(Berufschulordnung)" in der jeweils gültigen Fassung geregelt. Zu den dort in der Stundentafel 
ausgewiesenen Unterrichtsbereichen „Berufsfachliche Kompetenz“ und „Projektkompetenz“ gelten 
folgende allgemeine Hinweise:  
 
Berufsfachliche Kompetenz  
Die Lernfelder im Bereich der Berufsfachlichen Kompetenz orientieren sich in Aufbau und Zielset-
zung an typischen beruflichen Handlungssituationen. Die Schülerinnen und Schüler erwerben eine 
berufliche Handlungskompetenz, die Fachkompetenz, Methodenkompetenz und Sozialkompetenz 
mit der Fähigkeit und Bereitschaft zum lebenslangen Lernen verbindet. Ziel ist es, die Schülerin-
nen und Schüler zu befähigen, sich eigenständig Wissen anzueignen, Probleme zu lösen, neue 
Situationen zu bewältigen sowie ihren Erfahrungsbereich mit zu gestalten. Diese Zielsetzung lässt 
sich durch unterschiedliche Unterrichtsmethoden verwirklichen, wobei u. a. Lernarrangements mit 
methodischen Formen wie Projekt, Planspiel, Fallstudie oder Rollenspiel eine immer größere Be-
deutung erlangen. Lern- und Leistungskontrollen sollen die im Unterricht angestrebten Ziele mög-
lichst umfassend abdecken. Sie dürfen sich nicht auf das Abprüfen erworbener Kenntnisse be-
schränken, sondern sollen handlungsorientierte Aufgabenstellungen enthalten.  
 
Projektkompetenz 
Die Projektkompetenz geht über die Fachkompetenz hinaus und bildet vorrangig deren Vernet-
zung mit der Methoden-, Personal- und Sozialkompetenz ab. Die überfachlichen Kompetenzen 
zeigen sich z. B. in der Entwicklung von Lösungsstrategien, der Informationsverarbeitung, den 
Techniken der kognitiven Auseinandersetzung mit dem Projektauftrag sowie deren Präsentation. 
In diesem Zusammenhang erkennen die Schülerinnen und Schüler ihre vorhandenen Kenntnisse, 
Fähigkeiten und Fertigkeiten. Zum Erreichen dieses Ziels bedarf es der gemeinsamen Planung, 
Durchführung und Kontrolle durch die Lehrkräfte.   
 
Ziele und Inhalte 
Die Ziele beschreiben die Handlungskompetenz, die am Ende des schulischen Lernprozesses in 
einem Lernfeld erwartet wird. Formulierungen im Präsens und in der Aktivform betonen das Han-
deln der Schülerinnen und Schüler. Angemessenes Abstraktionsniveau soll u. a. die Offenheit für 
künftige technologische und organisatorische Veränderungen sicherstellen. Die Inhalte gehen aus 
den Zielangaben hervor. Nur soweit sich die Inhalte nicht aus den Zielen ergeben, werden sie ge-
sondert im Lehrplan aufgeführt. Sie konkretisieren die Ziele und beschreiben den Mindestumfang, 
der zur Erfüllung des Ausbildungsziels im Lernfeld erforderlich ist. 
 
Zeitrichtwerte  
Zeitangaben sind Richtwerte für die Anzahl der Unterrichtsstunden. Sie geben den Lehrerinnen und 
Lehrern einen Anhaltspunkt, wie umfangreich die Lehrplaninhalte behandelt werden sollen. Die 
Zeitrichtwerte sind Bruttowerte, sie sind unabhängig von der Länge des jeweiligen Schuljahres und 
enthalten auch die Zeit für Leistungsfeststellungen sowie zur Vertiefung bzw. für Wiederholung.  
 
Reihenfolge  
Bei der zeitlichen Anordnung der Lernfelder ist im Rahmen der didaktischen Jahresplanung der 
Zeitpunkt der Zwischenprüfung bzw. von Teil 1 der gestreckten Abschlussprüfung zu beachten.  
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Berufsbezogene Vorbemerkungen 
 
Neben den allgemeinen Vorbemerkungen sind für jeden Ausbildungsberuf in den Rahmenlehrplä-
nen berufsbezogenen Vorbemerkungen formuliert. Für den vorliegenden Ausbildungsberuf lauten 
diese wie folgt: 
 
"Der vorliegende Rahmenlehrplan für die Berufsausbildung zum Medizinischen Fachangestellten/ 
zur Medizinischen Fachangestellten ist mit der Verordnung über die Berufsausbildung zum Medi-
zinischen Fachangestellten/zur Medizinischen Fachangestellten vom 26.04.2006 (BGBl. I S. 1097) 
abgestimmt. 
 
Der Rahmenlehrplan für den Ausbildungsberuf Arzthelfer/Arzthelferin (Beschluss der KMK vom 
24.01.1986) wird durch den vorliegenden Rahmenlehrplan aufgehoben. 
 
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird bei der Verwendung der männlichen Form der Begriffe 
Patient und Arzt die weibliche Form mitgedacht. 
 
Der Begriff Praxis steht auch für andere Ausbildungsbetriebe dieses Ausbildungsberufes. Der Beg-
riff organisieren kann auch die Durchführung beinhalten. 
 
Der vorliegende Rahmenlehrplan geht von folgenden Annahmen aus: 
 
Medizinische Fachangestellte üben ihre Arbeit im Team aus und haben unmittelbaren Kontakt zum 
Patienten. Sie begreifen den Menschen als psychische und physische Einheit und stellen ihr eige-
nes Handeln darauf ab. Für ihre Tätigkeit in der Behandlungsassistenz sowie der Betriebsorgani-
sation und -verwaltung benötigen sie daher neben medizinischen und ökonomischen Fachkennt-
nissen eine hohe Sozial-, Personal-, Team- und Kommunikationskompetenz. 
 
Diese Kompetenzen sind die Basis, um einfühlsam mit den Patienten umzugehen. Sie ermöglichen 
den Aufbau eines dauerhaften Vertrauensverhältnisses zwischen Praxisteam und den Patienten 
und tragen daher wesentlich zur Patientenzufriedenheit und zur Bindung der Patienten an die Pra-
xis bei. Mit Flexibilität und Kreativität stellen sie sich auf die in der Praxis auftretenden Situationen 
ein und begreifen ihre Tätigkeit als Dienstleistung für den Patienten. Der Entwicklung dieser sozial-
kommunikativen Kompetenzen ist daher neben der Vermittlung fachlicher Inhalte in allen Lernfel-
dern genügend Raum zu geben. 
 
Bei der Organisation und Durchführung ihrer Arbeit beachten die Medizinischen Fachangestellten 
ergonomische und ökologische Aspekte und handeln vor dem Hintergrund der gesellschaftlichen 
Entwicklung kostenbewusst. Sie sind in der Lage, betriebliche Arbeits- und Organisationsmittel 
wirtschaftlich und aufgabenorientiert einzusetzen. 
 
Bei der beruflichen Tätigkeit der Medizinischen Fachangestellten nehmen die Prinzipien und Maß-
nahmen des Zeit- und Qualitätsmanagements, der Qualitätssicherung und des Praxismarketings 
einen hohen Stellenwert ein. Deswegen stellen sie eine durchgängige Handlungsmaxime bei der 
Erledigung ihrer Arbeiten dar. Durch die Beachtung dieser Prinzipien tragen die Medizinischen 
Fachangestellten zur kontinuierlichen Verbesserung der Betriebs- und Behandlungsorganisation 
bei. 
 
Mit Blick auf den gesellschaftlichen Wandel sind die Ziele des Rahmenlehrplans offen formuliert. 
Sie werden durch die Inhalte spezifiziert oder ergänzt. Folgende Inhalte sind situationsadäquat in 
allen Lernfeldern zu behandeln: 
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– medizinische Terminologie 
– Schweigepflicht 
– Datenschutz 
– Umweltschutz 
– berufsrelevante rechtliche Vorschriften 
– Arbeitsschutz 
 
Lernen in Lernfeldern ist immer exemplarisch angelegt. Lernprozesse sollen initiiert, begleitet und 
abgeschlossen werden. Die dabei erworbenen Kompetenzen, auch Methoden- und Lernkompe-
tenz, bilden die Basis für Transferleistungen. 
 
In die Lernfelder sind 40 Stunden fremdsprachiger Unterricht integriert. Dabei sind regionale An-
forderungen zu beachten. 
 
Der Umgang mit aktuellen Medien zur Informationsbeschaffung und zur Informationsverarbeitung 
ist integrativ zu vermitteln. Dies gilt auch für die Bearbeitung und normgerechte Gestaltung von 
Texten sowie die Erstellung der Leistungsabrechnung." 



Anhang: Lernfelder

Übersicht über die Lernfelder für den Ausbildungsberuf
Medizinischer Fachangestellter/ Medizinische Fachangestellte

Lernfelder Zeitrichtwerte
in Unterrichtsstunden

Nr. 1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr.
1 Im Beruf und Gesundheitswesen orientieren 60

2 Patienten empfangen und begleiten 80

3 Praxishygiene und Schutz vor Infektions-
krankheiten organisieren

80

4 Bei Diagnostik und Therapie von Erkrankun-
gen des Bewegungsapparates assistieren

60

5 Zwischenfällen vorbeugen und in
Notfallsituationen Hilfe leisten 

80

6 Waren beschaffen und verwalten 80

7 Praxisabläufe im Team organisieren 60

8 Patienten bei diagnostischen und therapeuti-
schen Maßnahmen der Erkrankungen des Uro-
genitalsystems begleiten  

60

9 Patienten bei diagnostischen und therapeuti-
schen Maßnahmen der Erkrankungen des Ver-
dauungssystems begleiten

80

10 Patienten bei kleinen chirurgischen Behand-
lungen begleiten und Wunden versorgen

40

11 Patienten bei der Prävention begleiten 80

12 Berufliche Perspektiven entwickeln 80

Summe: insgesamt 840 Stunden 280 280 280



Lernfeld 1: Im Beruf und Gesundheitswesen orien-

tieren

1. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 60 Stunden

Ziel:

Die Schülerinnen und Schüler reflektieren ihre Situation in der Praxis mit dem Ziel, Team
orientiert zu arbeiten. Sie kommunizieren im Praxisteam und mit Personen des beruflichen
Umfeldes und entwickeln Lösungen für dabei auftretende Probleme. Sie handeln prozessori-
entiert im Rahmen der Tätigkeitsfelder, Funktionsbereiche und Arbeitsabläufe in der Praxis.
Sie beachten dabei den für das eigene Handeln relevanten rechtlichen Rahmen sowie die sozi-
alen und ethischen Anforderungen. Sie ordnen die Praxis als Dienstleistungsunternehmen des
Gesundheitswesens in das volkswirtschaftliche Gesamtgefüge ein. Zur Vermeidung möglicher
praxisrelevanter Risiken für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz informieren sie sich
über entsprechende Schutzmaßnahmen und beachten sie. Zur aktiven Mitgestaltung ihrer Be-
rufsausbildung, späteren Tätigkeit und beruflichen Perspektiven werten sie entsprechende
Vertrags- und Regelwerke sowie Bildungsangebote aus und entwickeln und artikulieren eige-
ne Interessen und Vorstellungen. Für die Beschaffung der Informationen nutzen sie aktuelle
Medien.

Inhalte:

Berufsorganisationen
Berufsbildungsgesetz
Berufsausbildungsvertrag 
Haftung und strafrechtliche Verantwortung
Jugendarbeitsschutz 
Mutterschutz
Arbeitsschutz

 



Lernfeld 2: Patienten empfangen und begleiten 1. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 80 Stunden

Ziel:

Die Schülerinnen und Schüler empfangen die Patienten situationsgerecht auch in einer frem-
den Sprache, organisieren deren Aufenthalt in der Praxis, begleiten und betreuen die Patien-
ten. Sie erfassen die Patientendaten auf der Grundlage der rechtlichen Beziehung zwischen
Arzt und Patient und beachten dabei den Datenschutz. Sie verwalten Patientendaten auf unter-
schiedlichen Datenträgern unter Berücksichtigung der Datensicherung und nutzen die einge-
gebenen Daten zur Bearbeitung von Formularen. Die Schülerinnen und Schüler informieren
über medizinische Versorgungsangebote in der Region und pflegen Kontakte zu entsprechen-
den Einrichtungen. Sie beachten bei der Vergabe von Terminen die Grundsätze der Praxisor-
ganisation sowie die Interessen und Bedürfnisse der unterschiedlichen Patientengruppen und
verhalten sich konfliktlösend. Im telefonischen Kontakt entscheiden sie situationsgerecht. Die
Schülerinnen und Schüler tragen durch ihr Auftreten und die Gestaltung des Empfangs- und
Wartebereichs dazu bei, ein positives Erscheinungsbild der Praxis zu entwickeln mit dem
Ziel, ein langfristiges Vertrauensverhältnis zwischen Praxisteam und Patient aufzubauen. Sie
beobachten ihr eigenes Verhalten, unterscheiden und bewerten verschiedene Umgangsformen
und setzen diese bewusst zur Gestaltung der Beziehung zwischen Patienten und Praxisteam
sowie der Atmosphäre in der Praxis ein. 

Inhalte:

Gesprächsführung
Konfliktlösungsstrategien
Grundlagen des Vertragsrechts
Behandlungsvertrag
Versichertennachweis
Versichertengruppen, Kostenträger
Grundlagen der ärztlichen Abrechnung 
Karteiführung
Einzel- und Mehrplatzsystem



Lernfeld 3: Praxishygiene und Schutz vor Infekti-
onskrankheiten organisieren

1. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 80 Stunden

Ziel:

Die Schülerinnen und Schüler ergreifen Maßnahmen zum Schutz vor Infektionen. Die Schüle-
rinnen und Schüler informieren sich über Infektionsgefahren und beschreiben Infektionswege
und Behandlungsmöglichkeiten. Sie organisieren Desinfektions- und Sterilisationsmaßnah-
men zur Minimierung des Infektionsrisikos. Zur Vermeidung der Weiterverbreitung von
Krankheitserregern planen sie Schutzmaßnahmen und treffen fallbezogen eine begründete
Auswahl auch unter Berücksichtigung wirtschaftlicher und umweltgerechter Aspekte. Sie
organisieren, dokumentieren und überprüfen Hygienemaßnahmen im Team unter Beachtung
der gesetzlichen Vorschriften und der Richtlinien des Qualitätsmanagements. Vor ökonomi-
schem und ökologischem Hintergrund vergleichen die Schülerinnen und Schüler verschiedene
Materialien. Sie planen die Pflege und Wartung von Instrumenten und Geräten und dokumen-
tieren sie. Sie zeigen Wege für die umweltgerechte Entsorgung von Praxismaterialien auf.

Inhalte:

Persönliche Hygiene
Selbstschutz durch Immunisierungen
Postexpositionsprophylaxe
Hygienekette
Hygieneplan
Infektionskrankheiten
Meldepflicht



Lernfeld 4: Bei Diagnostik und Therapie von Er-
krankungen des Bewegungsapparates
assistieren

1. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 60 Stunden

Ziel:

Die Schülerinnen und Schüler wirken bei der Vorbeugung, Diagnostik und Therapie von Er-
krankungen des Stütz- und Bewegungsapparates mit. Dazu informieren sie sich über dessen
anatomische, physiologische und pathologische Zusammenhänge. Sie organisieren Maßnah-
men der Diagnostik und der physikalischen Therapie, beachten dabei mögliche Gefahren und
Komplikationen und betreuen die Patienten. Sie legen Verbände an, bereiten medikamentöse
Therapien vor und unterstützen den Arzt bei der Information der Patienten über Anwendun-
gen, Wirkungen, Neben- und Wechselwirkungen sowie Risiken. Die Schülerinnen und Schü-
ler dokumentieren erbrachte Leistungen und rechnen sie unter Anwendung der Regelwerke
und Nutzung aktueller Medien ab. 

Inhalte:

Physikalische Therapie: Kälte, Wärme, Reizstrom 
Verordnung von Arznei-, Heil- und Hilfsmitteln 
Frakturen
Gelenk- und Muskelverletzungen
Arthrose



Lernfeld 5: Zwischenfällen vorbeugen und in Not-
fallsituationen Hilfe leisten

2. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 80 Stunden

Ziel:

Die Schülerinnen und Schüler reagieren und kommunizieren situationsgerecht bei Zwischen-
fällen und in Notfallsituationen. Sie gehen verantwortungsvoll mit sich und anderen um. Sie
informieren sich über anatomische, physiologische und pathologische Zusammenhänge und
begreifen den Menschen als psychische und physische Einheit. Durch Beobachten der Pati-
enten und unter Beachtung der Anamnese verringern sie die Gefahr von Zwischenfällen und
Notfällen. In Notfallsituationen leiten sie entsprechende Maßnahmen ein und betreuen die
Patienten. Sie unterstützen ärztliche Sofortmaßnahmen und organisieren die patientennahe
Sofortdiagnostik. Die Schülerinnen und Schüler dokumentieren die erbrachten Leistungen
und rechnen sie ab.

Inhalte:

Atemstillstand und Herz-Kreislauf-Stillstand, Ohnmacht, Schock, allergische Reaktionen,
Blutungen, Verbrennungen, Krampfanfälle
Herz-Kreislauf-System
Atmungssystem
Notfallkoffer
Erste-Hilfe-Maßnahmen 



Lernfeld 6: Waren beschaffen und verwalten 2. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 80 Stunden

Ziel:

Die Schülerinnen und Schüler planen die bedarfs- und umweltgerechte Versorgung der Praxis
mit Waren. Sie erkunden Beschaffungsmöglichkeiten, holen Informationen ein und bereiten
die gewonnenen Daten auf. Sie analysieren und vergleichen Angebote unter qualitativen und
quantitativen Aspekten und treffen eine ökonomisch und ökologisch begründete Auswahl zur
Vorbereitung von Kaufentscheidungen. Sie überwachen und erfassen den Wareneingang. Sie
identifizieren auftretende Erfüllungsstörungen und damit verbundene Konflikte. Sie verdeutli-
chen Praxisinteressen und vertreten diese unter Berücksichtigung rechtlicher und wirtschaftli-
cher Gesichtspunkte gegenüber dem Kaufvertragspartner. Unter Nutzung ihrer Kenntnisse
über Zahlungsbedingungen und aktuelle Zahlungsformen bereiten sie Zahlungsvorgänge vor,
erfassen und überwachen diese. Beim Umgang mit Belegen wenden sie relevante Rechtsvor-
schriften an. Die Schülerinnen und Schüler organisieren die Lagerung der Waren unter Be-
achtung der rechtlichen Vorschriften und berücksichtigen dabei die mit der Aufbewahrung
verbundenen Besonderheiten. Hierzu informieren sie sich auch über die Grundsätze der Lage-
rung von Arzneimitteln. Sie nutzen Möglichkeiten der Energieeinsparung und planen die
umweltgerechte Wiederverwertung und Entsorgung von Materialien und Geräten entspre-
chend den rechtlichen Vorschriften. Sie nutzen die Formen mündlicher und schriftlicher
Kommunikation mit aktuellen Medien.

Inhalte:

Kaufvertrag
Schlechtleistung, Nicht-Rechtzeitig-Lieferung
Checklisten
Sprechstundenbedarf



Lernfeld 7: Praxisabläufe im Team organisieren 2. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 60 Stunden

Ziel:

Die Schülerinnen und Schüler wirken bei der Planung, Organisation, Gestaltung und Kon-
trolle der Praxisabläufe mit. Sie planen und organisieren Maßnahmen zum Qualitäts- und
Zeitmanagement im eigenen Verantwortungsbereich und im Team. Sie präsentieren und be-
gründen Verbesserungsvorschläge zur Optimierung von Arbeitsabläufen auch unter wirt-
schaftlichen Aspekten. Die Schülerinnen und Schüler erstellen Pläne für standardisierte Ar-
beitsabläufe unter Einbeziehung der Kooperationspartner. Sie organisieren den Posteingang
und den Postausgang einschließlich der elektronischen Nachrichtenübermittlung. Sie führen
die Ablage und Archivierung durch und beachten Aufbewahrungsfristen und Datenschutz. Sie
nutzen aktuelle Medien der Informationserfassung, -bearbeitung und -übertragung. Sie setzen
Maßnahmen des Praxismarketings zur Förderung der Patientenzufriedenheit ein.

Inhalte:

Qualitätssicherung
Dienst-, Urlaubs-, Terminplanung
Checklisten



Lernfeld 8: Patienten bei diagnostischen und thera-
peutischen Maßnahmen der Erkran-
kungen des Urogenitalsystems begleiten

2. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 60 Stunden

Ziel:

Die Schülerinnen und Schüler organisieren die Vorbereitung, Durchführung und Nachberei-
tung von diagnostischen und therapeutischen Maßnahmen bei Erkrankungen des Harn- und
Geschlechtssystems und assistieren dem Arzt. Dazu informieren sie sich über anatomische,
physiologische und pathologische Zusammenhänge. Die Schülerinnen und Schüler assistieren
dem Arzt unter Beachtung der Hygienevorschriften, beobachten die Patienten und leisten si-
tuationsgerechte Hilfestellung. Sie informieren die Patienten über die Gewinnung von Pro-
benmaterial und bereiten die Entnahme von Proben vor. Sie gehen verantwortungsvoll mit
den Untersuchungsmaterialien der Patienten um. Die Schülerinnen und Schüler organisieren
Laborarbeiten, sichern die vorschriftsmäßige Aufbewahrung und Versendung der Proben und
füllen die entsprechenden Formulare aus. Sie dokumentieren die Ergebnisse und informieren
umgehend den Arzt über Auffälligkeiten bei Untersuchungsergebnissen. Sie motivieren die
Patienten zur exakten Anwendung der ärztlich verordneten Arzneimittel. Die Schülerinnen
und Schüler rechnen die erbrachten Leistungen ab.

Inhalte:

Urinschnelltest
Harngewinnungsmethoden
Präanalytik
Harnwegsinfektionen 
Schwangerschaft, Geburt
Antikonzeptiva
Brust-, Gebärmutterhals-, Prostatakrebs



Lernfeld 9: Patienten bei diagnostischen und thera-
peutischen Maßnahmen der Erkran-
kungen des Verdauungssystems beglei-
ten

3. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 80 Stunden

Ziel:

Die Schülerinnen und Schüler organisieren die Vorbereitung, Durchführung und Nachberei-
tung von diagnostischen und therapeutischen Maßnahmen bei Erkrankungen des Verdauungs-
systems und assistieren dem Arzt. Dazu informieren sie sich über anatomische, physiologi-
sche und pathologische Zusammenhänge. Sie informieren die Patienten über Verhaltenswei-
sen vor, während und nach den Untersuchungen. Sie leiten die Patienten zur Gewinnung von
Proben und zur Ermittlung von Laborwerten an. Die Schülerinnen und Schüler erkennen auf-
fällige Laborwerte und informieren darüber umgehend den Arzt. Sie motivieren die Patienten
zur exakten Anwendung der ärztlich verordneten Arzneimittel. Sie berücksichtigen in der
Patientenbetreuung die Besonderheiten des Diabetikers. Sie erarbeiten im Team Ernährungs-
hinweise für die entsprechenden Patientengruppen. Sie dokumentieren Untersuchungsergeb-
nisse und rechnen die erbrachten Leistungen ab. Die Schülerinnen und Schüler organisieren
Pflege und Wartung medizinischer Geräte und Instrumente. Dabei beachten sie gesetzliche
und hygienische Vorschriften sowie die Herstellervorgaben.

Inhalte:

Ultraschalluntersuchung
Endoskopie
Untersuchung auf occultes Blut
Applikationsformen von Arzneimitteln 



Lernfeld 10: Patienten bei kleinen chirurgischen Be-
handlungen begleiten und Wunden ver-
sorgen 

3. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 40 Stunden

Ziel:

Die Schülerinnen und Schüler organisieren kleine chirurgische Behandlungen, unterstützen
den Arzt bei der Durchführung der Eingriffe und begleiten die Patienten. Sie informieren sich
über Anatomie, Physiologie der Haut und über Verletzungen und Erkrankungen, die ambulant
versorgt werden. Sie bereiten Räume für kleine chirurgische Eingriffe vor und wählen benö-
tigte Materialien und Instrumente situationsgerecht aus. Sie bereiten Patienten für chirurgi-
sche Eingriffe vor und betreuen sie vor, während und nach der Behandlung. Die Schülerinnen
und Schüler versorgen Wunden. Zur weiteren Befundung vorgesehenes Gewebeprobenmate-
rial bereiten sie auf und versenden es. Sie entsorgen Körpergewebe und gebrauchte Materia-
lien und führen notwendige hygienische Maßnahmen durch. Die Schülerinnen und Schüler
führen entsprechende Verwaltungsarbeiten durch und rechnen die Leistungen ab, auch mit
den Unfallversicherungsträgern.

Inhalte:

Wundarten 
Lokalanästhesie
Hauttumor



Lernfeld 11: Patienten bei der Prävention begleiten 3. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 80 Stunden

Ziel:

Die Schülerinnen und Schüler nutzen ihre Kenntnisse über Risikofaktoren, gesunde Lebens-
führung und Präventionsmaßnahmen zur Information verschiedener Patientengruppen. Sie
unterstützen den Arzt bei der Motivation des Patienten zur Inanspruchnahme vorbeugender
Maßnahmen. Sie erläutern Leistungsinhalte, Bedeutung und Kostenregelungen von Präventi-
onsmaßnahmen. Sie wählen entsprechende Formulare aus und bereiten diese vor. Sie assistie-
ren bei der Durchführung der Präventionsmaßnahmen und organisieren entsprechende Unter-
suchungen. Sie dokumentieren die Ergebnisse und leiten sie weiter. Sie rechnen entsprechen-
de Leistungen vertragsärztlich und privatärztlich ab. Bei Privatliquidationen überwachen die
Schülerinnen und Schüler den Zahlungseingang. Bei Bedarf leiten sie Mahnverfahren ein und
berücksichtigen Verjährungsfristen. Sie erläutern Möglichkeiten und Ziele der medizinischen
Rehabilitation und wirken bei der Beantragung von Rehabilitationsmaßnahmen mit. Dabei
informieren sie sich mit Hilfe aktueller Medien und stellen praxisspezifisches und patienten-
gerechtes Material zusammen.

Inhalte:

Früherkennungsuntersuchungen
Recall
Schutzimpfungen
Selbsthilfegruppen
Individuelle Gesundheitsleistungen



Lernfeld 12: Berufliche Perspektiven entwickeln 3. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 80 Stunden

Ziel:

Die Schülerinnen und Schüler erläutern anhand eines Arbeitsvertrages die grundlegenden
arbeitsrechtlichen, tarifrechtlichen und gesetzlichen Regelungen für ihren Beruf. Sie entwi-
ckeln Strategien, die Kooperation im Praxisteam zu verbessern. Sie informieren sich über
Möglichkeiten, um mit den aus dem Beruf resultierenden persönlichen Belastungen angemes-
sen umzugehen. Sie informieren sich über Möglichkeiten der Fort- und Weiterbildung als eine
Voraussetzung für berufliche und persönliche Entwicklung und erkennen dabei die Notwen-
digkeit lebensbegleitenden Lernens. Sie unterscheiden die Leistungen der Sozialversicherung
von denen der privaten Zusatzversicherungen. Sie überprüfen Gehaltsabrechnungen mit aktu-
ellen Medien. Sie vergleichen unterschiedliche Konditionen zur Kontoführung und Kreditauf-
nahme. Die Schülerinnen und Schüler stellen ihre Persönlichkeit in einer Bewerbung dar. Sie
präsentieren aktuelle Regelungen und Gesetzesänderungen, die ihren Arbeitsplatz in der Pra-
xis betreffen. Sie machen Vorschläge zur Verbesserung des Zeit- und Qualitätsmanagements
sowie des Praxismarketings. 

Inhalte:

Selbstmanagement 
Arbeitszeugnis
Arbeitsgerichtsbarkeit
Vermögensbildung
Einkommensteuertarif 
Private Alterssicherung
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